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Information für unsere Aktionäre 

30.08.2018 

Beantwortung von Fragen der Aktionäre, die während der Hauptversammlung am 

27.06.2018 in der Stadthalle Wuppertal gestellt und nicht ad hoc beantwortet wurden: 

 

 

Frage 1: STS Systemtechnik Schänis, GmbH  

 

Reingewinn TCHF 456, Auflösung von Rückstellungen, TCHF 100, Kursgewinne auf 

Wertpapiere, TCHF 111. Verkauf von Schlosssortiment TCHF 100 => von TCHF 456 sind 

TCHF 311 Einmaleffekte. Auf S. 57 ATZ 13 des Geschäftsberichts sind es jedoch nur TCHF 

215 Einmaleffekte aus Auflösung von Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen. Wie 

erklärt sich die betragliche und sachliche Differenz? 

 

Antwort: 

 

Die Frage zielt ab auf eine vermeintliche Differenz zwischen der auf Seite 32 gemachten 

Aussage zu "Einmaleffekten" im Reingewinn von TCHF 456 der STS Systemtechnik Schänis 

GmbH und der auf S. 57 gemachten Aussage zur Zusammensetzung der im Konzern-

abschluss ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge.  

 

Grundsätzlich können sich Abweichungen zwischen Einzelabschluss und Konzernabschluss in 

Folge von Konsolidierungsmaßnahmen sowie Ausweisanpassungen ergeben. Im vorliegenden 

Jahresabschluss der STS Systemtechnik Schänis GmbH wurden Erträge aus dem Verkauf 

des benannten Schlosssortiments von TCHF 100 im operativen Ergebnis ausgewiesen, die 

auch als sonstige betriebliche Erträge im Konzernabschluss enthalten sind.  

 

Die Teilauflösung der Rückstellung für Restrukturierungsmaßnahmen von insgesamt TCHF 

215 wurden auf Seite 32 des Geschäftsberichts in Höhe von TCHF 100 als „Einmaleffekte“ 

klassifiziert, da der verbleibende Teil im Rahmen der Konsolidierung den Unterschiedsbetrag 

zwischen der bei der STS Systemtechnik GmbH steuerrechtlich degressive Abschreibung von 

technischen Anlagen und Maschinen und dem im Konzernabschluss vorgenommenen Ansatz 

der planmäßigen Abschreibung über die jeweilige betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (siehe 

Seite 1, Anlage V) in Höhe von TCHF 115 kompensiert und aus Sicht des Einzelabschlusses 

jährlich in vergleichbarer Höhe aufgelöst wird.  

 

Hinsichtlich der Finanzerträge aus der STS Systemtechnik Schänis ist zu erläutern, dass im 

Umfang von TCHF 99 (TEUR 89) die nicht cash-wirksamen Erträge aus der STS im Rahmen 

des Konzernabschlusses konsolidiert wurden; hiervon entfielen TEUR 61 auf die 

Wechselkursänderungen der liquiden Mittel und TEUR 28 auf die Marktwerterhöhung der 

Aktienbestände bei der STS Systemtechnik Schänis GmbH. Die darüber hinaus 

erwirtschafteten Zinserträge mit Dritten von TEUR 34 sind im Konzernergebnis enthalten. 

Grundsätzlich erfolgt der Ausweis von Kursgewinnen und Zinserträgen im Finanzergebnis;    
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die Ausführungen unter Rz. 13 auf S. 57 betreffen jedoch ausschließlich die sonstigen 

betrieblichen Erträge im Sinne des Handelsgesetzbuches.  

 

 

Frage 2: Pensionsverpflichtungen 

  

Warum ändert sich der Rückstellungsbetrag nicht, wenn längjährlich um TEUR 100-200 lt. 

G&V Ziffer 12 Zinsbelastungen aus der Aufzinsung anfallen? Höhe der (cashflow-wirksamen) 

Auszahlungen für Pensionen in 2017 (siehe auch AZ 21)?  

 

Antwort: 

 

Pensionszusagen bestehen in der Schulte Schlagbaum AG und in der eccos pro GmbH, 

wobei die entsprechenden Versorgungswerke geschlossen sind und Mitarbeiter nunmehr 

keine neuen Ansprüche erwerben. Von den Pensionsverpflichtungen werden bereits für 115 

Rentner bzw. Hinterbliebene laufende Leistungen im Umfang von TEUR 198 (in 2017) 

entrichtet. Für weitere 135 Angestellte bzw. ehemalige Angestellte erfolgen Zuführungen zu 

den Pensionsanwartschaften. 

 


